


7. Kirchgemeindeversammlung vom 2. Dezember 2025

35 01.02.04 Pfarrwahlen 
Wahl von Pfrn. Lilly Wyser 

Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung die Wahl von Pfrn. Lilly Katharina Wyser, 
mit einem Pensum von 80% und somit die entsprechende Zustimmung des Wahlvorschlags der 
Pfarrwahlkommission. 

Durch ihre Bewerbung und im persönlichen Gespräch konnte Lilly Wyser die Pfarrwahlkommission von 
ihrer Eignung für die freie Pfarrstelle mit Schwerpunkt Jugend und junge Erwachsene überzeugen. Die 
Kirchenpflege hat am 15. April 2025 diesem Vorschlag zugestimmt. 

Lilly Wyser übernimmt 80 % der zur Verfügung stehenden Stellenprozente. Sie wurde bereits an der 
Kirchgemeindeversammlung vom 17. Juni 2025 persönlich vorgestellt und hat am 1. September 2025 
ihre Arbeit noch in der Funktion als Stellvertreterin aufgenommen. 

Die Versammlung beantragt keine Rückweisung des Vorschlags der Pfarrwahlkommission. 

Lilly Wyser tritt für die Wahl in den Ausstand. 

Die Wahlzettel werden ausgeteilt, wieder eingesammelt und von den Stimmenzählern ausgezählt. Da 
es sich um eine geheime Wahl handelt, wählt auch die Präsidentin mit. 

JA-Stimmen: 55 
Nein-Stimmen: 0 
Enthaltungen: 1 

Gertrud Dubach verkündet das Ergebnis: Ja: 55, Enthaltung: 1 

Die Präsidentin fragt Lilly Wyser, ob sie die Wahl annehme, welche mit freudigem 'JA' 

antwortet. 

Die Präsidentin sowie die Pfarrkonventsleitung gratulieren Lilly Wyser zur Wahl und heissen sie in der 
Gemeinde und im Pfarrteam herzlich willkommen. Lilly Wyser bedankt sich für die Wahl und freut sich 
auf die Zeit in Uster. Der Einsetzungsgottesdienst findet am 25. Januar 2026 statt. 

36 02.04.01 Finanzen 
Verordnung zur Entschädigung von Behörde und 
Rechnungsprüfungskommission 

Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung die Änderung der Verordnung über die 
Behördenentschädigung («Verordnung zur Entschädigung von Behörde und Rechnungsprüfungs­
kommission») mit einer Einführung des Teuerungsausgleiches für die Kirchenpflege und RPK, gültig 
ab 1. Januar 2026. 

Nachdem das Geschäft an der letzten KGV abgesetzt wurde, informiert die Präsidentin zur 
vorliegenden, überarbeiteten Version, welche keine Erhöhung der Grundentschädigung mehr vorsieht. 
Die Entschädigungen sollen jährlich lediglich um einen Teuerungsausgleich angepasst werden, analog 
zum Personal gemäss Teuerungsausgleich der Landeskirche. Wie im Antrag ersichtlich, hat der 
monetäre Effekt daraus nur sehr geringe Auswirkung auf die Rechnung, so beträgt die jährliche 
Mehrbelastung bei einer Teuerung von bspw. 1 % bei der Behörde ca. Fr. 1 '600. 

Rudolf Locher, Präsident der RPK, verliest den Abschied der RPK und empfiehlt der Kirchgemeinde­
versammlung die Verordnung gemäss Antrag der Kirchenpflege zu genehmigen. Ein Teuerungs-
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